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Die Verkehrssicherung ist ein wesentlicher Bestandteil des Gewässerausbaus, der Gewässerunterhaltung und 
des Anlagenbetriebs. Sie umfasst die Kontrolle, den Betrieb, die Instandsetzung und die Sicherung von Infra-
struktur wie Unterhaltungs- und Betriebswegen, Bauwerken (z. B. Hochwasserschutzanlagen) sowie Freizeit- 
und Erholungseinrichtungen. Auch bei Baumaßnahmen an und in Gewässern ist die Verkehrssicherung sicher-
zustellen. Arbeitsschutz und Unfallverhütung spielen dabei eine zentrale Rolle.

Das Merkblatt stellt in kompakter Form die wichtigsten Aspekte der Verkehrssicherung dar und verdeutlicht 
anhand von Beispielen, wie Maßnahmen vor Ort umgesetzt werden können. Es gilt nicht für Bundes- und Bin-
nenwasserstraßen, da dort besondere Verkehrssicherungspflichten bestehen. Ebenso umfasst es nicht die Ar-
beitssicherheit mit speziellen Absperrungen, da hierfür eigene Regelungen gelten.

Alle Sicherungsmaßnahmen sind individuell zu planen, regelmäßig zu kontrollieren und zu dokumentieren – 
unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung. Das Merkblatt richtet sich an technisches Fachpersonal 
und ist keine juristische Arbeitshilfe.

Die Überarbeitung des Merkblatts war notwendig, da sich seit der Erstauflage rechtliche und fachliche Rahmen-
bedingungen verändert haben.

M
er

kb
la

tt 
DW

A-
M

 61
6

VORSCHAU



VORSCHAU



www.dwa.de

Merkblatt DWA-M 616

DWA-Regelwerk   

Verkehrssicherung an Fließgewässern

März 2026

VORSCHAU



DWA-M 616 

2 DWA-Regelwerk März 2026 

Die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) setzt sich intensiv 
für die Entwicklung einer sicheren und nachhaltigen Wasser- und Abfallwirtschaft ein. Als politisch 
und wirtschaftlich unabhängige Organisation arbeitet sie fachlich auf den Gebieten Wasserwirtschaft, 
Abwasser, Abfall und Bodenschutz.  

In Europa ist die DWA die mitgliederstärkste Vereinigung auf diesem Gebiet und nimmt durch ihre 
fachliche Kompetenz bezüglich Regelsetzung, Bildung und Information sowohl der Fachleute als auch 
der Öffentlichkeit eine besondere Stellung ein. Die rund 13 500 Mitglieder repräsentieren die Fachleute 
und Führungskräfte aus Kommunen, Hochschulen, Ingenieurbüros, Behörden und Unternehmen.  
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Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Merkblatts darf vorbe-
haltlich der gesetzlich erlaubten Nutzungen ohne schriftliche Genehmigung der Herausgeberin in irgendeiner Form – 
durch Fotokopie, Digitalisierung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere 
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Vorwort und Klimakennung 
Die Verkehrssicherung ist ein wichtiger Bestandteil des Gewässerausbaus, der Gewässerunterhal-
tung und des Anlagenbetriebs. Sie umfasst unter anderem die Kontrolle, den Betrieb, die Instandset-
zung und die Sicherung der Infrastruktur (z. B. Unterhaltungs- und Betriebswege), der Bauwerke (z. B. 
Hochwasserschutzanlagen), der Freizeit- und Erholungseinrichtungen und die Durchführung von Un-
terhaltungsarbeiten. 

Aus diesem Grund wurde im Jahr 2017 das Merkblatt DWA-M 616 „Verkehrssicherung an Fließgewäs-
sern“ veröffentlicht, welches von der damaligen DWA-Arbeitsgruppe GB-2.8 „Verkehrssicherung an 
Fließgewässern“ im DWA-Fachausschuss GB-2 „Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern“ er-
arbeitet wurde. Das Merkblatt beleuchtet in kurzer und übersichtlicher Form die verschiedenen As-
pekte dieses Themas und zeigt anhand von Beispielen auf, wie Maßnahmen zur Verkehrssicherung 
vor Ort aussehen können. 

Das im Jahr 2017 erschienene Merkblatt DWA-M 616 war weit verbreitet und diente Behörden, Ver-
bänden, Ingenieurbüros aber auch Lokalpolitikern und interessierten Privatpersonen als Orientie-
rung. Entsprechend wichtig ist die regelmäßige Prüfung der Aktualität. Die zwischenzeitliche Ent-
wicklung der natur- und ingenieurwissenschaftlichen Erkenntnisse und die Veränderungen  
im politisch-administrativen und juristischen Bereich sind insbesondere geprägt durch die Europä-
ische Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) und die Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie 
(HWRMRL), deren formale, organisatorische und fachliche Umsetzung erhebliche Auswirkungen 
auf wasserwirtschaftliches Handeln bei Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Gewässern und 
Anlagen hat. Insofern waren die in der Erstauflage des Merkblatts enthaltenen Darstellungen nicht 
mehr in allen Punkten aktuell und entsprachen somit nicht im vollen Umfang dem derzeitigen Stand 
der Fachdiskussion. Der Bedarf für die vorliegende Überarbeitung ergab sich aber vor allem aus 
eingetretenen Veränderungen im Hinblick auf Gesetze und Verordnungen. 

Die im Merkblatt beschriebenen Anwendungsfälle und Beispiele aus der Praxis sollen – ohne An-
spruch auf Vollständigkeit – die Verantwortlichen bezüglich des Themas Verkehrssicherung auf der 
einen Seite sensibilisieren, auf der anderen Seite aber auch verhindern, dass maßnahmenseitig über 
das Ziel hinausgeschossen wird. Denn: Sicherungsmaßnahmen sind immer vom Einzelfall abhängig. 
Daher sind diese unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung individuell zu gestalten, re-
gelmäßig zu kontrollieren und zu dokumentieren. 

Neben der Verkehrssicherung spielen der Arbeitsschutz und die Unfallverhütung für alle an einem  
Gewässer tätigen Personen eine wichtige Rolle. Dazu wird jedoch auf die Information der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) verwiesen, in denen unter anderem Regeln für Sicherheit und 
Gesundheit bei wasserbaulichen und wasserwirtschaftlichen Arbeiten zu finden sind. Wie darüber hin-
aus der ordnungsgemäße Betrieb von wasserwirtschaftlichen Anlagen sicherzustellen ist, wird in den 
zugehörigen Genehmigungsbescheiden, DIN-Normen, Merkblättern oder Dienstanweisungen be-
schrieben. 

Riegel, im Februar 2026 Bernd Walser  

Änderungen 
Gegenüber dem Merkblatt DWA-M 616 (Juni 2017) wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Anpassung an die europäische Normung und zwischenzeitlich eingetretene Veränderungen in Hin-
sicht auf Gesetze und Verordnungen;  

b) Neu aufgenommen: Hinweise zum Klimawandel; 

c) Anpassung an die geltenden Gestaltungsregeln nach Arbeitsblatt DWA-A 400:2018. 

Frühere Ausgaben 

Merkblatt DWA-M 616 (Juni 2017) 
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DWA-Klimakennung 
Im Rahmen der DWA-Klimastrategie werden Arbeits- und Merkblätter mit einer Klimakennung aus-
gezeichnet. Über diese Klimakennung können Anwendende des DWA-Regelwerks schnell und einfach 
erkennen, in welcher Intensität sich eine technische Regel mit dem Thema Klimaanpassung und Kli-
maschutz auseinandersetzt. Dieses Merkblatt wurde wie folgt eingestuft: 

KA0 = Das Merkblatt hat keinen Bezug zur Klimaanpassung 

KS0 = Das Merkblatt hat keinen Bezug zu Klimaschutzparametern 

Einzelheiten zur Ableitung der Bewertungskriterien sind im „Leitfaden zur Einführung der Klimaken-
nung im DWA-Regelwerk“ erläutert, der online unter www.dwa.info/klimakennung verfügbar ist. 

VORSCHAU

http://www.dwa.info/klimakennung


DWA-M 616 

März 2026 DWA-Regelwerk 5 

Verfasserinnen und Verfasser  
Das 2017 veröffentlichte Merkblatt wurde im Auftrag des DWA-Hauptausschusses „Gewässer und Bo-
den“ (HA GB) im Fachausschuss GB-2 „Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern“ von der dama-
ligen Arbeitsgruppe GB-2.8 „Verkehrssicherung an Fließgewässern“ erarbeitet. 

Der DWA-Arbeitsgruppe GB-2.8 „Verkehrssicherung an Fließgewässern“ gehörten folgende Mitglie-
der an: 

STÄDTLER, Eberhard Dipl.-Ing., Euskirchen (Sprecher) 
NEUMANN, Alexander Dipl.-Ing., Baudirektor, Bayerisches Landesamt für Umwelt,  

Leiter des Referats „Flussbauliche Grundlagen, Hydromorphologie, 
Hydraulik “, Augsburg 

SCHOBERER, Raimund Dipl.-Ing., Baudirektor, Regierung der Oberpfalz, Regensburg 
SCHULZ, Hans-Joachim † Dipl.-Ing., Dr. rer. hort., Sachverständigenbüro Dr. Schulz, Waldbröl 
SEMRAU, Mechthild Dipl.-Ing., Emschergenossenschaft/Lippeverband, Abt. Gewässer- und 

Landschaftspflege, Essen 
WALSER, Bernd Dipl.-Ing. (FH), Flussmeister, Regierungspräsidium Freiburg,  

Abt. Umwelt – Landesbetrieb Gewässer, Betriebshof Riegel, Riegel 
WITTIG, Maren Leiterin, Justiziariat/Vergabeprüfung, Landestalsperrenverwaltung 

des Freistaates Sachsen, Pirna 
 
Die Überarbeitung „nicht wesentlicher Art“ (Arbeitsblatt DWA-A 400:2018, 6.1) wurde im Auftrag des 
DWA-Hauptausschusses „Gewässer und Boden" (HA GB) im DWA-Fachausschuss GB-2 „Ausbau und 
Unterhaltung von Fließgewässern“ von einem Redaktionsteam vorgenommen. 

Dem Redaktionsteam gehören folgende Mitglieder an: 

SCHRENK, Georg Dipl.-Geogr., Geoökologische Beratung, Grafschaft   
WALSER, Bernd Dipl.-Ing. (FH), Flussmeister, Regierungspräsidium Freiburg, Abteilung 

Umwelt – Landesbetrieb Gewässer, Betriebshof Riegel 
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Dem DWA-Fachausschuss GB-2 „Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern“ gehören folgende 
Mitglieder an: 

FRÖHLICH, Klaus  Rechtsanwalt, Kanzlei Fröhlich, Lehrbeauftragter für Umweltrecht an 
der Universität Duisburg-Essen, Berlin 

HEY, Tom Dipl.-Ing., Landeshauptstadt Dresden Umweltamt, Dresden 
MEUER, Thomas Dipl.-Ing. (FH), Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Montabaur 
NIEMANN, André Univ. Prof. Dr.-Ing., Universität Duisburg-Essen, Institut für Wasserbau 

und Wasserwirtschaft, Zentrum für Wasser- und Umweltforschung, Essen 
NORDHARDT,  
Benedikt-Andreas 

M. Sc., Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg 

PATT, Heinz Univ. Prof. a. D., Dr.-Ing. habil., Sachverständigenbüro Professor Patt, 
Bonn 

SCHACKERS, Bernd Dipl.-Ing. (FH), UIH Planungsbüro, Landschaftsarchitekten Figura-
Schackers PartGmbB, Höxter 

SCHÄFER, Wolfgang Dipl.-Ing. (FH), Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Koblenz 
SCHRENK, Georg Dipl.-Geogr., Geoökologische Beratung, Grafschaft  
SEMRAU, Mechthild Dipl.-Ing., Emschergenossenschaft/Lippeverband, Abt. Fluss und Land-

schaft, Essen 
STENZEL, Oliver Dipl.-Ing., Technischer Direktor, Regierungspräsidium Freiburg, Außen-

stelle Donaueschingen, Landesbetrieb Gewässer, Referat Planung und 
Bau Gewässer erster Ordnung, Hochwasserschutz, Donaueschingen 

STOWASSER, Andreas Dr.-Ing., Geschäftsführer, Stowasserplan GmbH & Co KG, Radebeul 
WALSER, Bernd Dipl.-Ing. (FH), Flussmeister, Regierungspräsidium Freiburg, Abteilung 

Umwelt – Landesbetrieb Gewässer, Betriebshof Riegel, Riegel 
ZAUSIG, Jörg Dr., Geschäftsführer, GeoTeam Gesellschaft für angewandte Geoökolo-

gie und Umweltschutz mbH, Naila 
ZOBER, Steffen Dipl.-Geogr., Geschäftsführer, Gemeinnützige Fortbildungsgesellschaft 

für Wasserwirtschaft und Landschaftsentwicklung (GFG) mbH, Mainz 
  
Projektbetreuer in der DWA-Bundesgeschäftsstelle: 
BREUER, Lutz M. Sc., Hennef 

Abteilung Wasser- und Abfallwirtschaft 
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Hinweis für die Benutzung 
Dieses Merkblatt ist das Ergebnis ehrenamtlicher, technisch-wissenschaftlicher/wirtschaftlicher 
Gemeinschaftsarbeit, das nach den hierfür geltenden Grundsätzen (Satzung, Geschäftsordnung der 
DWA und dem Arbeitsblatt DWA-A 400) zustande gekommen ist. Für ein Merkblatt besteht eine 
tatsächliche Vermutung, dass es inhaltlich und fachlich richtig ist. 

Jeder Person steht die Anwendung des Merkblatts frei. Eine Pflicht zur Anwendung kann sich aber 
aus Rechts- oder Verwaltungsvorschriften, Vertrag oder sonstigem Rechtsgrund ergeben. 

Dieses Merkblatt ist eine wichtige, jedoch nicht die einzige Erkenntnisquelle für fachgerechte  
Lösungen. Durch seine Anwendung entzieht sich niemand der Verantwortung für eigenes  
Handeln oder für die richtige Anwendung im konkreten Fall; dies gilt insbesondere für den sach- 
gerechten Umgang mit den im Merkblatt aufgezeigten Spielräumen. 

Normen und sonstige Bestimmungen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder  
anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum stehen  
Regeln der DWA gleich, wenn mit ihnen dauerhaft das gleiche Schutzniveau erreicht wird. 

Einleitung 
Die Rechtsprechung hat die allgemeine Pflicht zur Verkehrssicherung aus § 823 und § 836 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs (BGB) entwickelt, um das eigene Verhalten und bestimmte Tätigkeiten so zu regeln, 
dass Schädigungen Dritter vermieden werden. Jeder, der in seinem Verantwortungsbereich Gefahren-
quellen schafft oder andauern lässt, muss die ihm möglichen und zumutbaren Vorkehrungen treffen, 
um daraus drohende Gefahren für Dritte abzuwenden. Es geht also sowohl um das eigene Handeln als 
auch um die Sicherung von Gefahrenquellen an Fließgewässern und in der Aue. 

Das vorliegende Merkblatt soll in kurzer und übersichtlicher Form die verschiedenen Aspekte der 
Verkehrssicherung beleuchten und anhand von Beispielen zeigen, wie derartige Maßnahmen vor Ort 
aussehen können. Das Merkblatt richtet sich an das technische Fachpersonal und ist keine juristische 
Arbeitshilfe. 

1 Anwendungsbereich 
Das Merkblatt gilt für Fließgewässer. Die Aussagen des Merkblatts können jedoch auch auf stehende 
Gewässer angewandt werden. Es ist zu beachten, dass für Bundeswasserstraßen und schiffbare Gewäs-
ser, ähnlich wie auf Straßen, besonders gestaltete Verkehrssicherungspflichten bestehen.  

Das Merkblatt enthält, soweit es der Kontext erfordert, Querverweise zur Arbeitssicherheit und zur 
Absperrung von Verkehrswegen.  

Verkehrssicherung bei der Gewässerunterhaltung kann sinngemäß auf Maßnahmen des Gewässeraus-
baus übertragen werden. Daher wird im Weiteren auf den Gewässerausbau nicht weiter eingegangen. 

Bei den in diesem Merkblatt beschriebenen Sicherungsmaßnahmen und Beispielen handelt es sich 
um Anregungen, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben können. Alle Sicherungsmaßnahmen 
sind unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung individuell zu gestalten, regelmäßig zu 
kontrollieren und zu dokumentieren. 
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Die Verkehrssicherung ist ein wesentlicher Bestandteil des Gewässerausbaus, der Gewässerunterhaltung und 
des Anlagenbetriebs. Sie umfasst die Kontrolle, den Betrieb, die Instandsetzung und die Sicherung von Infra-
struktur wie Unterhaltungs- und Betriebswegen, Bauwerken (z. B. Hochwasserschutzanlagen) sowie Freizeit- 
und Erholungseinrichtungen. Auch bei Baumaßnahmen an und in Gewässern ist die Verkehrssicherung sicher-
zustellen. Arbeitsschutz und Unfallverhütung spielen dabei eine zentrale Rolle.

Das Merkblatt stellt in kompakter Form die wichtigsten Aspekte der Verkehrssicherung dar und verdeutlicht 
anhand von Beispielen, wie Maßnahmen vor Ort umgesetzt werden können. Es gilt nicht für Bundes- und Bin-
nenwasserstraßen, da dort besondere Verkehrssicherungspflichten bestehen. Ebenso umfasst es nicht die Ar-
beitssicherheit mit speziellen Absperrungen, da hierfür eigene Regelungen gelten.

Alle Sicherungsmaßnahmen sind individuell zu planen, regelmäßig zu kontrollieren und zu dokumentieren – 
unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung. Das Merkblatt richtet sich an technisches Fachpersonal 
und ist keine juristische Arbeitshilfe.

Die Überarbeitung des Merkblatts war notwendig, da sich seit der Erstauflage rechtliche und fachliche Rahmen-
bedingungen verändert haben.
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